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Stadtvermessungsamt 


+Begründung 

zum Bebauungsplan Nr. 237 
"Viehofer Straße / Beisingstraße / Stoppenberger Straße, 
I. ÄnderungU(Bereich Stop-enberger Straße / Beginenkamp) 

I. Räumlicher Geltungsbereich 

11. Allgemeines 

111. Bodenordnung 

IV. Kosten 

+ Siehe § 9 Absatz 6 des Bundesbaugesetzes vom 23.6.1960 

(BGB1. I S. 341). 



I. Zäu:;:lI.c:~!i.r.
G, 1tungsbcrt:ich 


Der r2urriliclie Geltungsber'eich ist im BeSauungsplan 

"V2ehofer Straße / Eei~ingst~aße/ Stoppenberger Straße, 
I. h-idcrung" durch einen braunen Farbstreifen eindeutig 


gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt den Saublock zwischen Stoppenberger Straße, 


Beginenknmp, Eisenbahn von E.-Nord nach E.-Kray-Nord und 


Flaldthaiiseiistraße sowie Cie Sesitzung Stoppenberger Straße, 


Haus Nr. 31 - 39 und EltingstraDe Haus Nr. 2. 

11. '411geriieirics 

Die Ändcriing des arn 27. April 1956 rechtskräftig geruorde::en 
Durchführungsplanes wird erforderlich, da für die aebauung 

des Eckgrundsti.icks Stoppenberger Straße / Eegicenkomp 
und des daran anschließenden Tankstellengrundstücks am 

Scginenkamp feste Bauabsichten vorliegen, die wesentlich 

von den früheren Festsetzungen abweichen. 

Statt des ursprünglich geplanten IV- U. VII-gescnossigen 


Daukörpers, der zur Stoppenberger Straße und zum Beginen- 


kamp orientiert war, ist jetzt nur noch ein V-gesckossiges 


Haus an der Stoppenberger Straße etwa in der Flucht der 


rechtskräftigen Straßenbegrenzungslinie bzw. Bäulinie vor- 


gesehen. 


Der auf dem bestehenden Tanks¿ellen;rundutück zil eriichten-

de Baukörper wurde jetzt entgegen der bisherigen icswei-


sung, unter teilweiser Berücksichtigung cier vorhincenen 


Baulichkeiten, verbindlich festgesetzt. !,;eiter wurde die 


Anlage von 6 Stellplätzen auf dem Grundstück angeordnet. 


iII. Bodenornnung 


Es bleiben weiterhin die in den Erläuterungen zu dem 2m 


27. qpril 1958 rechtskräftig gewordenen Durchführungsplan 
I 1Viehofer Straße / Beisingstraße / Stoppenbcrger Scrale" 
aufgeführten und auch nach dem Bundesbau~esetz vorn23.  Juni 

1960 (n~ßl.I S. 341 ff) möglichen Maßnehnien zur Boden- 

ordnung vorgesehen. 



IV. Kosten 

..

Durch die Anderung des Durchführungsplanes entstehen 


der Stadt keine Mehrkosten gegenüber den seinerzeit 


überschläglich ermittelten Kosten. 


Essen, den 20. Juni 1963 


Szadtplanungsarnt Amt für Bodenordnung Tiefbauamt 


'I 

krwah tung 


/ ! j  

Diese Begründung hat gemäß § 2 Abs. 6 des B ndesbaugesetzes 
vom 23. Juni 1960 (BCB~.I S .  341) in der Zeit vom 16. Dezem-
ber 1963 bis 15. Januar 1964 öffentlich ausgelegen. 

Essen, den 16. Januar 1964 


Gehört zur Vfg. V.. C 7. SEP. 1964 
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